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I. Windenergie im Wald

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer 

Waldgesetzes - Teil I

Verhandlungen für den Haushalt 2021: CDU macht 

Ausschluss von Windenergie im Wald zu Bedingung für 

Zustimmung

➔ FDP-GE, wird nach Beratung im Infrastruktur- und 

Umweltausschuss ergänzt um Evaluierungs-Klausel, 

am 18.12.20 vom Landtag beschlossen und tritt am 

31.12.20 in Kraft:

➔ Neuer Satz 2 in § 10 Abs. 1 ThürWaldG: „Eine 

Änderung der Nutzungsart zur Errichtung von 

Windenergieanlagen ist nicht zulässig.“



I. Windenergie im Wald

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Waldgesetzes - Teil II

Beschluss BVerfG 27.09.22:

„Für die Zuweisung von Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen im Außenbereich hat 

der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompetenz für das Bodenrecht im 

Baugesetzbuch Gebrauch gemacht. Eine Öffnung, aus der der Landesgesetzgeber eine 

Kompetenz für einen generellen Ausschluss von Windenergieanlagen auf Waldflächen 

herleiten könnte, enthält das Baugesetzbuch nicht. [… Außerdem gilt], dass der Ausbau der 

Nutzung der Windkraft einen faktisch unverzichtbaren Beitrag zu der […] Begrenzung des 

Klimawandels leistet und zugleich die Sicherung der Energieversorgung unterstützt.“

➔Änderung Waldgesetz gekippt, Wind-im-Wald wieder zulässig.



I. Windenergie im Wald

Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer 

Waldgesetzes

➔ FDP-GE, ohne Änderungen am 08.12.23 beschlossen, 

am 07.02.24 in Kraft getreten

➔ „Die Ausgleichsaufforstung soll nicht auf für den 

landwirtschaftlichen Betrieb bestimmten Flächen 

vorgenommen werden.“ (§ 10 Abs. 3 S. 2)

➔ „Bei besonderen Gefahrenquellen, insbes. 

Eisenbahnlinien und Windkraftanlagen, sind 

vorbeugende Maßnahmen zum Waldbrandschutz, wie 

Anlage und Unterhaltung von Schutzstreifen […] 

durchzuführen. Die Forstbehörden entscheiden, 

welche vorbeugenden Maßnahmen […] getroffen 

werden müssen.“ (§ 12 Abs. 7)
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Vom Entschließungsantrag 

zum Gesetzentwurf

II. Windenergie-
beteiligungsgesetz



II. Windenergiebeteiligungsgesetz

Gesetzentwurf
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II. Windenergiebeteiligungsgesetz

Gesetzentwurf

  1. Anhörung

1. Änderungsantrag 

  2. Anhörung

2. Änderungsantrag 

  3. Anhörung

3. Änderungsantrag

Beschlussempfehlung (Annahme mit Änderungen)

2. Beratung im Plenum: Angenommen mit 37 zu 35 Stimmen

Juli 2024: Gesetz tritt in Kraft.



II. Windenergiebeteiligungsgesetz

Gesetz und (größere) Änderungen ggü. Entwurf:

- Verpflichtende Beteiligung der Kommunen nach § 6 

EEG, ohne Ausnahmen, für alle Inbetriebnahmen, 

Normierung Repowering

- Keine Bürgerbeteiligung, keine weiteren Modelle

- Mindestens 20 Jahre

- Zweckbindung: auch soziale Zwecke (z.B. Bürgerbus)

- Bei Nichterfüllung: Ausgleichsabgabe 0,5 Cent/kWh, als 

Bescheid durch Kommune

- Beteiligung und Ausgleichsabgabe werden vom 

Kommunalen Finanzausgleich nicht erfasst
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